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Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom Mittwoch, 11. Dezember 
2019

Traktandum 1: Genehmigung des Beschlussprotokolls der Einwohnergemeindeversamm-
lung vom 15. Oktober 2019 

Beschluss: Das Beschlussprotokoll wird ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung  
genehmigt.

Traktandum 2: Aufgaben- und Finanzplan 2020 – 2024 
Kenntnisnahme – kein Beschluss

Traktandum 3: Budget 2020 
3.0 Einwohnerkasse 

a) Festsetzung des Gemeindesteuersätze 
b) Festsetzung der Feuerwehrpflicht-Ersatzabgabe 
c) Genehmigung der Tarifordnung Abfallentsorgung 
d) Genehmigung der Tarifordnung über die Hundehaltung 
e) Genehmigung der Tarifordnung Ölfeuerungskontrollen  
f) Genehmigung der Tarifordnung Wasserversorgung 
g) Genehmigung der Tarifordnung für Abwasserbeseitigung 
h)  Genehmigung der Tarifordnung schulergänzende Tagesbetreuungs- 

angebote 
i) Kenntnisnahme der mit der Genehmigung des Budgets bewilligten  

Investitionskredite (GO § 6 Abs. 2) 
j)  Kenntnisnahme der mit der Genehmigung des Budgets bewilligten  

ao Sachaufwände (GO § 6 Abs. 2) 
k)  Erhöhung Stellenetat Verwaltung um 100 Prozent 
l) Genehmigung des Budgets Einwohnerkasse gesamthaft 

3.1 Stützpunktfeuerwehr Sissach – Genehmigung des Budgets 
3.2 Begegnungszentrum Jakobshof – Genehmigung des Budgets 
3.3 Friedhofkasse Sissach-Böckten-Diepflingen-Itingen-Thürnen  

– Genehmigung des Budgets 

Beschluss:  Die Budgets 2020 werden einstimmig gemäss Vorlage angenommen.  

Traktandum 4:  Kunsteisbahn, Sanierung Kälteanlage, Hallenbau 
Nachtragskredit  CHF 1‘153‘285.62 

Beschlüsse:    Ein Antrag um Nichteintreten wird mit grossem Mehr bei 12 Ja Stimmen 
abgelehnt.   

Der Nachtragskredit wird mit 78 Ja, bei 22 Nein und 19 Enthaltungen ge-
nehmigt.   



2 

Traktandum 5:  ZSA Tannenbrunn, Sanierung 
Kredit  CHF    367‘000.00

Beschluss:    Der Kredit wird ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung genehmigt. 

Traktandum 6: Der Gemeinderat orientiert  –  kein Beschluss 

Traktandum 7: Verschiedenes  –  kein Beschluss 

Referendumsfrist:  10. Januar 2020 
(§ 49 Abs. 2 Gemeindegesetz i.V.m. § 91 Bst. b Gesetz über die politischen Rechte) 
Nach § 49 Abs. 3 Bst. a und e Gemeindegesetz vom Referendum ausgenommen sind Traktanden 1 und 3 


